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2. SITZUNG 
 

Sitzungstag 
 

Dienstag, 26. Mai 2020 

 

Sitzungsort: 
 

Gasthaus „In der Heide“, Lindenstr. 30, 93342 Saal a.d.Donau 
 
 

Namen der Mitglieder des  G e m e i n d e r a t e s  

anwesend abwesend Abwesenheitsgrund 

Vorsitzender:   
   
Nerb Christian   
Erster Bürgermeister   
   

Niederschriftführer:   
   
Zeitler Tobias   
   

   
die Mitglieder:   
   
Czech Werner   

Dietz Walter   

Eichinger Doris   

Eichstetter Karl   

Fahrnholz Martin   

Fuchs Robert   

Kasper Mario   

Ludwig Wolfgang   

Marxreiter Josef   

Plank Karin   

Puntus Robert   

Rieger Matthias   

Rummel Josef   

Russ Heinz   

Schlachtmeier Johannes   

Schmid Bernd 

Schneider Josef 

  

Schwikowski Reinhard   

 Überrigler Burghardt entschuldigt 

Wolter Sandra   

   

Beschlussfähigkeit im Sinne Art. 47 (2) - 47 (3) GO war gegeben. 
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A) Öffentlicher Teil 
 
Nr. 31 
Zur Tagesordnung und den Protokollen der letzten Sitzungen 
 
Der Erste Bürgermeister stellt fest, dass ordnungsgemäß geladen wurde.  
 
Diskussion: 
- GRM Kasper beantragt zur Tagesordnung, TOP 10 - Antrag auf Erwerb einer Fläche „Alter 

Kindergarten“, weiteres Vorgehen – in den öffentlichen Teil der Sitzung zu verlegen.  
Der Erste Bürgermeister erklärt, dieser TOP sei aufgrund der Angaben zu einem möglichen 
Verkaufspreis im nichtöffentlichen Teil angesetzt worden, könne aber bei Weglassen der 
Verkaufsmodalitäten in den öffentlichen Teil vorgezogen werden. 

 
Beschluss:   
TOP 10 - Antrag auf Erwerb einer Fläche „Alter Kindergarten“, weiteres Vorgehen – wird in 
den öffentlichen Teil der Sitzung verlegt. 
   Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
Weitere Einwände zur Tagesordnung bestehen nicht. Die Protokolle des nichtöffentlichen 
Teils der letzten Sitzungen liegen im Übrigen auf und gelten als genehmigt, wenn nicht bis 
zum Ende der Sitzung Einwände dagegen erhoben werden. 
 
Diskussion: 
- GRM Rummel bittet um Änderung des Protokolls vom 05.05.2020 zu Beschluss Nr. 13, 

Vorberatung zur Bestellung der Mitglieder in Zweckverbänden. Bei der Diskussion machte 
er den Vorschlag, einen der drei Sitze an die Opposition zu vergeben, nicht wie angegeben 
drei. 

 
Ohne Beschluss:  Anwesend: 20 
 
 
Nr. 32 
Bekanntmachung aus der letzten nichtöffentlichen Sitzung  
 
In der letzten nichtöffentlichen Sitzung wurde für den Ersten Bürgermeister eine monatliche 
Dienstaufwandsentschädigung von 598,85 € beschlossen.  
 
Für den Zweiten Bürgermeister wurde eine monatliche Entschädigung von 690,43 € 
festgesetzt. 
 
Ohne Beschluss:  Anwesend: 20 
 
 
Nr. 33 
Neubau einer Reithalle, Nähe Einmußerstr. 5, FlNr. 36, Gemarkung Oberschambach 
 
Diskussion: 
- GRM Rummel stellt die landwirtschaftliche Privilegierung in Frage. 
 Geschäftsleiter Zeitler erklärt, ein Landwirt könne auch Pferde halten und verweist auf die 

Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums vom 20. Dezember 2016, die 
Privilegierung werde jedoch durch das Amt für Landwirtschaft geprüft. 
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Beschluss:   
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. Vor Baugenehmigung ist durch das Amt für 
Landwirtschaft die ausreichende Privilegierung zu prüfen. 
   Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 34 
Neubau eines Wohnhauses mit Garage, Lindenstr. 25, FlNr. 741/4,  
Gemarkung Saal a.d.Donau 
 
Beschluss:   
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
   Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 35 
Neubau eines Nebengebäudes, FlNr. 7, Gemarkung Oberteuerting 
 
Diskussion 
- Auf Nachfrage von GRM Schmid zur Nutzung des Gebäudes erklärt der Erste 

Bürgermeister, dass es sich um einen Schuppen oder eine Garage handle und nicht als 
Wohnraum oder Werkstatt verwendet werden dürfe. 

 
Beschluss:   
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
   Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 36 
Neubau einer Doppelgarage, Blumenstr. 4, FlNr. 472/12, Gemarkung Mitterfecking 
 
Beschluss:   
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.  
   Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 37 
Antrag auf Vorbescheid zur Errichtung von ca. 24 Wohneinheiten mit Tiefgarage und 
oberirdischen Stellplätzen, Hauptstr. 65 FlNr. 963 und 963/3,  
Gemarkung Saal a.d.Donau; Neuplanung 
 
Geschäftsleiter Zeitler stellt die angepasste Lageplanvariante vor, bei der der längere 
Baukörper weiter eingekürzt wurde und sich somit in derselben Flucht befindet wie der kürzere 
Baukörper. Diese Neuplanung richtet sich nach den in der Sitzung des Bauausschusses vom 
09.04.2020 besprochenen Vorgaben. 
 
Diskussion 
- GRM Kasper spricht sich für die vorgestellte Neuplanung aus. 
- GRM Schmid möchte wissen, ob der Aufzug am kleinen Gebäude weiter von der Straße 

zurückversetzt im Gelände errichtet werden kann.  
 Geschäftsleiter Zeitler antwortet, dies könne angeregt werden. 
- GRM Schwikowski ist mit der Planung nicht einverstanden, zwar sei die Flucht 

übernommen worden, jedoch käme es auch auf den Abstand zur Straße an. 
- Auf Nachfrage von GRM Schwikowski erklärt der Erste Bürgermeister, dass die Parkplätze 

im Norden unverändert geblieben seien. 
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- In diesem Zusammenhang erinnert GRM Schwikowski an seine Anregung zum Erlass einer 
Stellplatzverordnung für die Gemeinde.  

 Geschäftsleiter Zeitler erklärt, derzeit gelte die Bayerische Garagen- und 
Stellplatzverordnung.  

 Bei Antragstellung seitens der SPD-Fraktion werde man Entwürfe für eine eigene 
Stellplatzverordnung vorbereiten, so der Erste Bürgermeister. 

- GRM Kasper schließt sich der Bitte von GRM Schmid an, den Aufzug nach hinten zu 
verlegen. 

- Auf Nachfrage von GRM Rummel führt Geschäftsleiter Zeitler aus, dass die Abstandsfläche 
1 h bis zur Straßenmitte sei. 

- Weiter möchte GRM Rummel wissen, wie groß die Wohneinheiten sein werden und moniert 
die Anzahl der Parkplätze. Berücksichtigt werden müssten dann auch die parkenden 
Fahrzeuge auf der Straße in Zusammenhang mit der Feuerwehr gegenüber. 

 Geschäftsleiter Zeitler informiert, dass die Vorgaben wie im Baugebiet „Heide V“ gelten, 
also 1,5 Stellplätze pro Wohneinheit. Bei den Wohnungen handle es sich um Zwei- bis max. 
Vierzimmerwohnungen. 36 Parkplätze seien ausgewiesen. 

 
Beschluss:    
Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt mit dem Vorschlag, bei dem kleineren Gebäude 
den Aufzug ins Gelände zurück zu setzen. 
 Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 38 
Parkplatz „Untere Pfarrerwiese“; Sachstand 
 
Der Erste Bürgermeister berichtet über den derzeitigen Stand des Parkplatzes „Untere 
Pfarrerwiese“. Es sind 48 Parkplätze mit zwei Behindertenparkplätzen geplant. Derzeit steht 
die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde bezüglich der Ausgleichsfläche noch 
aus. Nach Befürwortung der Vorgaben kann eine Ausschreibung mit Vergabe erfolgen. 
 
Diskussion: 
- Auf Nachfrage von GRM Schwikowski zur vorhandenen Hochspannungsleitung erklärt der 

Erste Bürgermeister, dass diese durch die Bayernwerk AG in die Erde verlegt werde. 
Geplant sei darüber hinaus eine Erdverlegung bis zum Ringweg. Die Zustimmung der 
Grundstückseigentümer muss hierzu erst noch eingeholt werden.  

- GRM Kasper sieht keinen Bedarf für die Parkplätze. Er glaubt nicht, dass einkaufende 
Personen hier parken werden und befürchtet eher eine Abstellfläche für Langzeitparker.  

 Der Erste Bürgermeister entgegnet, die Parkplätze seien u.a. für die Arbeitnehmer z.B. der 
umliegenden Banken, Büros oder der Bäckerei gedacht. Gebühren seien nicht geplant. 

- GRM Kasper legt dar, es sei nicht Aufgabe der Gemeinde, für die Gewerbetreibenden 
Parkplätze zu schaffen. 

- Dem widerspricht GRM Fuchs. Die Geschäftsentwicklung innerorts sei sowieso 
problematisch und jede Maßnahme zur Belebung des Orts schlage sich auf die 
Geschäftswelt nieder und trete dem Geschäftesterben entgegen. Deshalb sei es wichtig, 
darauf zu achten, was der Markt benötige und wie man es den Geschäften leichter machen 
könne. 

- GRM Russ ist der Meinung, der Parkplatz sei eher dem entstehenden Gebäude beim 
Kirchplatz dienlich und für Feste, jedoch nicht für die Geschäfte. Zudem sehe man am 
Parkplatz bei der Christkönigskirche, dass dieser meist verwaist sei. 

 Der Erste Bürgermeister erwidert, in das neue Gebäude am Kirchplatz käme auch eine 
Bücherei. Die Parkplätze der „Unteren Pfarrerwiese“ seien u.a. auch für die Besucher und 
Beschäftigten bzw. Praxen des Gebäudes gedacht. 

- GRM Rummel sieht keine vorausschauende Planung. Die UW habe in 2017 einen Antrag 
auf Einführung von Kurzzeitparkplätzen im Ortskern gestellt. Durch diese Veränderung der 
Parksituation hätte sich zeigen können, ob zusätzlicher Bedarf nötig ist.  
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Ohne Beschluss: Anwesend: 20 
 
 
Nr. 39 
Verbesserung der Internetanbindung des Rathauses – Glasfaseranschluss 
 
Die Firma Breitbandberatung Bayern GmbH hat im Auftrag der Verwaltungsgemeinschaft die 
Ausschreibung eines Glasfaseranschlusses für das Rathaus in Saal begleitet. 
Der Anschluss von Rathäusern und Schulen wird im Rahmen der Richtlinie zur Förderung von 
Glasfaseranschlüssen und WLAN für öffentliche Schulen und Rathäuser durch den Freistaat 
Bayern mit 80 bzw. 90 % gefördert.  
 
Bei der Ausschreibung wurden folgende Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert:  

- Inexio Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH, Am Saaraltarm 1, 
66740 Saarlouis 

- Vodafone GmbH, Region Süd, Betastr. 6-8, 85774 Unterföhring 
- T-System International GmbH, Vertrieb öffentliche Auftraggeber, Dachauer Str. 651, 

80995 München 
 
Lediglich von T-Systems wurde ein Angebot abgegeben. Inexio hat nicht reagiert, Vodafon hat 
mitgeteilt, dass derzeit kein attraktives Angebot unterbreitet werden kann.  
 
So war für das Rathaus lediglich das Angebot von T-Systems vom 08.01.2020 in Höhe von 
34.014,06 € durch die Breitbandberatung Bayern GmbH zu werten.  
 
Das Planungsbüro empfiehlt, auf Basis des Angebotes von T-Systems einen Förderantrag bei 
der Regierung von Niederbayern zu stellen. Es wird eine Förderung von 80 % der Kosten 
erwartet, der gemeindliche Eigenanteil würde sich somit auf 6.802,81 € belaufen. 
Bei positivem Bescheid der Regierung von Niederbayern wäre der Auftrag an T-Systems zu 
erteilen. 
 
Diskussion: 
- GRM Fuchs regt eine Backuplösung über einen Zweitanbieter an. 
 Der Erste Bürgermeister verspricht, dies abzuklären und das Gremium entsprechend zu 

informieren. 
- Auf Nachfrage von GRM Schwikowski erklärt der Erste Bürgermeister, dass das Rathaus 

bisher durch Kupferleitungen erschlossen ist. 
 
Beschluss:  
Der Gemeinderat beschließt, der Vergabeempfehlung des Planungsbüros zu folgen und 
bauauftragt die Verwaltung, den Förderantrag zur Anbindung des Rathauses bei der 
Regierung von Niederbayern zu stellen und bei positivem Bescheid den Auftrag an T-Systems 
auf Grundlage des Angebotes vom 08.01.2020 zu erteilen.  
Nach Abschluss der Maßnahme sind die Fördermittel bei der Regierung von Niederbayern 
zeitnah abzurufen. 
 Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 40 
Entwicklung einer Multifunktionshalle; Vorstellung der Grundlagen zur Bedarfsplanung 
durch das Planungsbüro eloprop GmbH, Herrn Kästler 
 
Herr Kästle vom Planungsbüro eloprop GmbH stellt dem Gremium die Grundlagen zur 
Bedarfsplanung vor. 
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Nr. 41 
Benennung eines Stellvertreters des Vertreters des Ersten Bürgermeisters als 
geborenes Mitglied im Zweckverband zur Abwasserbeseitigung sowie im Schulverband 
und damit einhergehende Veränderungen bei den Vertretern der dortigen Verbandsräte 
 

Die geborenen Verbandsräte kraft Amtes (Art. 31 Abs. 2 Satz 1 KommZG), also die Ersten 
Bürgermeister werden durch ihre gewählten Stellvertreter im Amt des entsendenden 
Verbandsmitglieds vertreten (Art. 31 Abs. 3 Satz 1, 1. Halbsatz KommZG). Wie in ihrem 
kommunalen Wahlamt sind sie reine Verhinderungsstellvertreter. Entsprechend der 
Regelung bei der Bestellung eines Ersatzmannes für den geborenen Verbandsrat in Art. 31 
Abs. 12 Satz 2 KommZG  können die Gebietskörperschaften an Stelle des gewählten 
Stellvertreters auch andere Personen als Stellvertreter der geborenen Verbandsräte bestellen 
(Art. 31 Abs. 3 Satz 1, 2. Halbsatz KommZG).  
 
Für den Fall der Verhinderung der gekorenen Verbandsräte (Art. 31 Abs. 2 Satz 3 
KommZG) bestellen die entsendenden Verbandsräte jeweils Verhinderungsstellvertreter 
(Art. 31 Abs. 3 Satz 2 KommZG). Die Bestellung der Stellvertreter erfolgt nach den gleichen 
Regeln und Bedingungen wie die Bestellung der Verbandsräte.  
 
Ausgeschlossen ist durch Art. 31 Abs. 2 Satz 3 KommZG, aber, dass sich Verbandsräte 
untereinander vertreten. Dies gilt nicht nur für gekorene Verbandsräte untereinander. Wenn 
der kommunale Stellvertreter des geborenen Verbandsrats bereits als weiterer gekorener 
Verbandsrat bestellt ist, kann er nicht zugleich seinem kommunalen Amt entsprechend als 
geborener Stellvertreter des geborenen Verbandsrats fungieren. In diesem Fall muss eine 
andere Person als Stellvertreter des geborenen Verbandsrats bestellt werden. Gleichermaßen 
ist es ausgeschlossen, eine Person als Stellvertreter für mehrere Verbandsräte zu bestellen.  
 

Aus diesen Gründen kann Herr Matthias Rieger nicht gleichzeitig Vertreter für den Ersten 

Bürgermeister und Vertreter für die geborenen Mitglieder Walter Dietz (im 

Abwasserzweckverband) und, falls der Schulverband eine Erweiterung des Gremiums 

beschließt, von Herrn Bernd Schmid im Schulverband sein. 

 

Durch die Verwaltung wurde im Vorfeld mit Zweitem Bürgermeister Rieger und der CSU 

Fraktion Kontakt aufgenommen. Sie schlagen folgende Regelung vor: 

Zweiter Bürgermeister Rieger bleibt im Abwasserzweckverband und im Schulverband 

Vertreter für den Ersten Bürgermeister. 

Im Abwasserzweckverband wird das Verbandsmitglied Walter Dietz durch Bernd Schmid 

vertreten. 

Falls es zu einer Erweiterung des Schulverbandsgremiums kommt, soll das dann zusätzliche 

Verbandsmitglied Bernd Schmid durch Herrn Walter Dietz vertreten werden. 

 

GRM Schneider verlässt den Sitzungssaal. 

 

Beschluss:  

Im Abwasserzweckverband und in der Schulverbandsversammlung vertritt Zweiter 

Bürgermeister Matthias Rieger den Ersten Bürgermeister Christian Nerb. 

 Anwesend: 19   Ja: 16   Nein: 3 
 

Beschluss:  

Für den Abwasserzweckverband wird statt Herrn Matthias Rieger Herr Bernd Schmid als 

Vertreter des Verbandsrats Walter Dietz bestellt. 

 Anwesend: 19   Ja: 19   Nein: 0 
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Beschluss:  

In die Schulverbandsversammlung werden, falls der Schulverband dieses beschließt, weitere 

Vertreter der Gemeinde Saal a.d.Donau zugelassen. Statt Herrn Matthias Rieger wird hier Herr 

Walter Dietz als Vertreter des weiteren Verbandsrats Bernd Schmid bestellt. 

 Anwesend: 19   Ja: 16   Nein: 3 
 
GRM Schneider betritt den Sitzungssaal. 
 
 
Nr. 42 
Ermächtigung des Ersten Bürgermeisters zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Hopfenbachtal-Gruppe zur Technischen 

Betriebsführung 

 

Im Bereich der Wasserversorgung wurde ein Mitarbeiter der Gemeinde zum „geprüften 

Wassermeister“ fortgebildet, der mittlerweile jedoch nicht mehr bei der Gemeinde beschäftigt 

ist. Deshalb soll der Erste Bürgermeister zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem 

Zweckverband zur Wasserversorgung der Hopfenbachtal-Gruppe zur Technischen 

Betriebsführung durch den dortigen Wassermeister ermächtigt werden. 

 
Beschluss:  
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt zum Abschluss einer Vereinbarung mit dem 
Zweckverband zur Wasserversorgung der Hopfenbachtal-Gruppe zur Technischen 
Betriebsführung. 
 Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 43 
Neuausschreibung Bestatterleistungen 
 
Mit Beschluss Nr. 384 vom 15.01.2020 hat der Finanz- und Hauptausschuss beschlossen, 
dass der Erste Bürgermeister dazu ermächtigt wird, die Vergabe und Zuschlagserteilung für 
die Beauftragung eines Fachbüros zur Durchführung eines Vergabeverfahrens zur 
Neuausschreibung einer Konzession zur Zulassung eines Bestattungsunternehmens für die 
hoheitlichen Bestattungstätigkeiten auf dem gemeindlichen Friedhof Saal a.d.Donau bis zur 
Wertgrenze von 10.000 € in eigener Zuständigkeit vorzunehmen. 
 
Bei Konzessionen geht es im Unterschied zur Vergabe von klassischen entgeltlichen 
Verträgen zwischen öffentlichen Auftraggebern und Unternehmen, die die Erbringung von 
Dienstleistungen zum Gegenstand haben, um die Erbringung von Dienstleistungen für einen 
Konzessionsgeber, bei der die Gegenleistung für den Konzessionsnehmer nicht in einer 
Vergütung besteht, sondern grundsätzlich in dem Recht zur Verwertung der Dienstleistung 
gegenüber Dritten. Dabei trägt der Konzessionsnehmer das wirtschaftliche Risiko der 
Verwertung der Dienstleistung. 
 
Zwischenzeitlich wurde uns durch das Bundesministerium des Innern mitgeteilt, dass bei 
einem öffentlich-rechtlich betriebenen Friedhof, wie es bei dem Friedhof der Gemeinde Saal 
a.d.Donau der Fall ist, kein Raum für eine Dienstleistungskonzession gesehen wird. Da ein 
Konzessionsnehmer bei der Wahrnehmung von hoheitlichen Tätigkeiten nur als 
Erfüllungsgehilfe der Gemeinde tätig werden kann, kann er beim Abschluss von 
Vereinbarungen nicht eigenverantwortlich agieren. Vereinbarungen zwischen dem 
Konzessionsnehmer und dem Nutzer würden ins Leere laufen. 
Anstelle der Neuausschreibung einer Dienstleistungskonzession wäre daher die 
Neuausschreibung eines Dienstleistungsvertrags richtig. 
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Aufgrund des Beschlusses vom 15.01.2020 wurde durch den Ersten Bürgermeister bereits ein 
Fachbüro damit beauftragt, die Neuausschreibung einer Dienstleistungskonzession für die 
Zulassung von hoheitlichen Bestattungsunternehmen auf dem gemeindlichen Friedhof 
vorzunehmen, das beauftrage Fachbüro hat sich jedoch dazu bereit erklärt, zu denselben 
Konditionen/Kosten wie für die Neuausschreibung einer Dienstleistungskonzession, eine 
Neuausschreibung eines Dienstleistungsvertrags für hoheitlichen Bestattungstätigkeiten auf 
dem gemeindlichen Friedhof Saal a.d.Donau vorzunehmen. 
 
Aus Gründen der Verwaltungsökonomie und einer raschen Verfahrensabwicklung wird 
empfohlen, den Bürgermeister zu ermächtigen, den Auftrag zur Neuausschreibung eines 
Dienstleistungsvertrags an das bereits mit einer Dienstleistungskonzession beauftragte 
Fachbüro bis zur Wertgrenze von 10.000 € inkl. MwSt. in eigener Zuständigkeit vorzunehmen. 
Die Ausschreibung eine Dienstleistungskonzession ist somit hinfällig. Anstelle der 
Dienstleistungskonzession wird ein Dienstleistungsvertrag für die hoheitlichen 
Bestattungstätigkeiten auf dem gemeindlichen Friedhof Saal a.d.Donau ausgeschrieben. 
 
Diskussion: 
- Zur Frage von GRM Kasper, ob höhere Kosten für die Angehörigen zu erwarten sind, erklärt 

der Erste Bürgermeister, dass hiervon aufgrund der Wettbewerbssituation nicht 
auszugehen ist. 

 
Beschluss: 
Der Erste Bürgermeister wird dazu ermächtigt, das bisher mit der Neuausschreibung einer 
Dienstleistungskonzession beauftragte Fachunternehmen mit der Durchführung einer 
Neuausschreibung eines Dienstleistungsvertrages für hoheitliche Bestattungsleistungen auf 
dem gemeindlichen Friedhof Saal a.d.Donau bis zur Wertgrenze von 10.000 € in eigener 
Zuständigkeit zu beauftragen. Der bisher erteilte Auftrag zur Ausschreibung einer 
Dienstleistungskonzession für hoheitliche Bestattungstätigkeiten ist damit hinfällig.  
 Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 44 
Vergabe Dienstleistungsvertrag für Bestattungsleistungen auf dem gemeindlichen 
Friedhof Saal a.d.Donau 
 
Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) stellte mit TZ 4 der überörtlichen 
Prüfung der Jahresrechnungen 2012 bis 2016 fest, dass die Gemeinde mit Schreiben vom 
21.11.1991 drei Bestattungsunternehmen für die Durchführung von Bestattungen auf ihren 
Einrichtungen zuließ und gleichzeitig Entgelte für verschiedene Bestattungsarten vereinbarte, 
die nicht Teil der Friedhofsgebührensatzung sind und die von den Unternehmen direkt mit den 
Kunden abgerechnet werden. Weiteren Unternehmen wurde seither die Zulassung verweigert. 
Ein Mitarbeiter eines der zugelassenen Unternehmen, der sich selbständig machte, wurde 
hingegen stillschweigend zugelassen. 
 
Der BKPV verfügte hierzu, dass in Anbetracht der bereits seit mehr als 25 Jahren 
unveränderten Bestattungspreise und um eine Gleichbehandlung der möglichen 
Auftragnehmer sicherzustellen, die Bestattungsleistungen neu auszuschreiben sind.  
 
Es wurde bereits ein geeignetes Fachbüro mit der Neuausschreibung der 
Bestattungsdienstleistungen beauftragt. Die Laufzeit des Dienstleistungsvertrags wird auf vier 
Jahre begrenzt. Die Dienstleistungen im Rahmen hoheitlicher Bestattungstätigkeiten werden 
zum 01.01.2021 neu vergeben. Der Auftragswert für die gesamte Laufzeit wird auf ca. 100.000 
Euro geschätzt. 
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Die öffentliche Auftragsbekanntmachung der Gemeinde Saal a.d. Donau für die 
Ausschreibung von Dienstleistungen für hoheitliche Bestattungstätigkeiten auf dem 
gemeindlichen Friedhof Saal a.d.Donau erfolgt voraussichtlich am 02.06.2020.  
 
Angebote können bis zum 15.07.2020, 12 Uhr abgegeben werden. Die Auswertung der 
angegebenen Angebote wird von der Verwaltung der Gemeinde Saal a.d.Donau in 
Zusammenarbeit mit dem Fachbüro vorgenommen. 
 
Aus Gründen der Verwaltungsökonomie und einer raschen Verfahrensabwicklung wird 
empfohlen, den Bürgermeister zu ermächtigen, die Zuschlagserteilung für die Vergabe eines 
Dienstleistungsvertrags für hoheitliche Bestattungstätigkeiten auf dem gemeindlichen Friedhof 
Saal a.d.Donau an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot bis zu einem Betrag von 
100.000 € in eigener Zuständigkeit durchzuführen. 
 
Beschluss: 
Der Erste Bürgermeister wird ermächtigt, die Zuschlagserteilung für einen 
Dienstleistungsvertrag für hoheitliche Bestattungstätigkeiten auf dem gemeindlichen Friedhof 
Saal a.d.Donau bis zur Wertgrenze von 100.000 € an den wirtschaftlichsten Bieter in eigener 
Zuständigkeit vorzunehmen.  
 Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 45 
Antrag auf Erwerb einer Fläche „Alter Kindergarten“; weiteres Vorgehen  
 
Der Erste Bürgermeister berichtet, dass der „Alte Kindergarten“ vollständig leergeräumt ist. Da 
seitens der Gemeinde kein eigener Bedarf für die Fläche besteht, wurden verschiedene 
Überlegungen angestellt hinsichtlich einer Aufteilung des Grundstücks für mehrere 
Einfamilienhäuser oder sozialen Wohnungsbau sowie Wohnbebauung durch ein 
Mehrfamilienhaus. 
 
Der Verwaltung liegt ein Antrag auf Erwerb des Grundstückes vor. Der Erste Bürgermeister 
zeigt dem Gremium die Entwürfe des Kaufinteressenten mit einer Wohnbebauung durch ein 
Mehrfamilienhaus, bei der insgesamt 11 Wohnungen entstehen könnten. 
 
Weiter informiert der Erste Bürgermeister, dass die drei unverbindlichen Anfragen aus dem 
letzten Jahr (kath. Jugendfürsorge, AWO und Caritas) nicht mehr bestehen. Auch die Bau- 
und Siedlungsgenossenschaft, welche 80 Sozialwohnungen in Saal a.d.Donau betreibt, baut 
derzeit keine neuen Sozialwohnungen. Die Gemeinde selbst könnte zwar (Sozial-)Wohnungen 
bauen, jedoch rät die Rechtsaufsicht aufgrund des Personalaufwands eher davon ab. 
 
Der Erste Bürgermeister schlägt daher eine Ausschreibung zur Veräußerung des 
Grundstückes vor mit Abgabe von Planentwürfen und Preisvorschlägen seitens der Bewerber 
und eine anschließende Beratung im Gemeinderat. 
 
Diskussion: 
- GRM Kasper spricht sich für Sozialwohnungen und gegen einen Verkauf an einen Investor 

aus. Außerdem ist er der Meinung, dass eine Gemeinde dies sehr wohl leisten könne und 
verweist auf ein Papier des Bayerischen Städtetages von 2017 bezüglich Förderung. 
Sozialer Wohnungsbau für z.B. junge Familien, Auszubildende oder Alleinerziehende fehle 
in der Gemeinde, obwohl genügend Anfragen vorhanden wären. Dieser Verantwortung 
dürfe sich nicht entzogen werden. Sollte die Gemeinde derzeit keine Geldmittel zur 
Verfügung haben für einen Wohnungsbau, könne man das Thema zurückstellen jedoch 
nicht an einen Investor verkaufen. 
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 Der Erste Bürgermeister argumentiert, dass zwar 30% der zuwendungsfähigen Kosten 
gefördert würden, jedoch nicht alle entstehenden Kosten zuwendungsfähig sind. Trotzdem 
könne der Verwaltungsapparat die Abwicklung nicht schultern. 

- GRM Kasper entgegnet, die Verwaltung könnte über eine Genossenschaft oder 
Eigentümerverwaltung erfolgen. Bei anderen Gebäuden, die der Gemeinde gehörten, ginge 
dies auch. 

- GRM Eichinger fragt, was dagegenspreche, das Gelände ruhen zu lassen und abzuwarten, 
was die Zukunft bringe. Weiter führt sie die teuren Wohnungen in der Kelheimer Straße an, 
die sich junge Leute nicht leisten könnten. 

 Der Erste Bürgermeister gibt zu bedenken, dass gerade dort in der Kelheimer Straße viele 
junge Menschen wohnen. Ein Abriss des alten Kindergartens koste ca. 90.000 €. Eine 
Gemeinde müsse sich beständig weiterentwickeln und hier sei Gelegenheit dazu. Auch in 
den Wohnungen der Kelheimer Straße wohnen junge Leute und verglichen mit den Preisen 
der Umgebung sei Saal deutlich günstiger. 

- GRM Rummel spricht sich für Sozialwohnungen, jedoch nicht für eine Verwaltung durch die 
Gemeinde aus. Auch er würde noch abwarten, welche Auswirkungen die Coronakrise 
hinsichtlich der Immobilien habe. 

 Der Erste Bürgermeister gibt zu bedenken, dass die Preise im Baugewerbe derzeit noch 
steigen. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft z.B. könnte das selbe staatliche 
Förderprogramm in Anspruch nehmen und mache dies aufgrund der hohen Baupreise zur 
Zeit nicht.  

- GRM Ludwig erwidert, in der Gemeinde gebe es bereits Mietwohnungen. Zudem wurde 
eine Stelle geschaffen für den Bereich Liegenschaftsverwaltung. Zudem könne man auch 
andere Möglichkeiten wie Mietshäuser-Syndikate oder Baugemeinschaften durch 
Privatpersonen in Betracht ziehen. 

 Bei Ausschreibungen werde nicht automatisch an Bauträger vergeben, auch 
Eigentümergemeinschaften oder Syndikate können ein Angebot abgeben, so der Erste 
Bürgermeister. Weiter erinnert er an das vorhandene Mietshaus und die damit verbundene 
Arbeit. Liegenschaftsverwaltung sei keine Mieterverwaltung. 

- Zweiter Bürgermeister Rieger ist für eine Ausschreibung. Er berichtet von zwei 
Interessenten und einem Konzept mit 1/3 gebundenen und 2/3 freien Wohnungen. In der 
nächsten Sitzung könnte das Konzept vorgestellt werden. Er appelliert an die anderen 
Fraktionen, ebenfalls nach Lösungen zu suchen. 

- GRM Kasper äußert, dass die Ausschreibungskriterien festgelegt werden sollten. 
- GRM Wolter ist dafür, sich nochmals Gedanken zu machen und in zwei Monaten weiter zu 

sprechen. 
- Der Erste Bürgermeister empfiehlt dem Gremium, den Antrag auf Erwerb der Fläche 

abzulehnen und bittet die Fraktionen, in den nächsten 2-3 Monaten Vorschläge abzugeben.  
 
Beschluss: 
Dem Antrag auf Erwerb einer Fläche „Alter Kindergarten“ wird stattgegeben. 
 Anwesend: 20   Ja: 0   Nein: 20 
 
Damit gilt der Antrag als abgelehnt. 
 
Beschluss: 
Die Fraktionen erarbeiten in den nächsten 3 Monaten eine Stoffsammlung, wie die 
Ausschreibung des Kindergartengeländes gestaltet werden soll. Nach gemeinsamer Beratung 
soll ein Beschluss gefasst werden über die zukünftige Verwendung. 
 Anwesend: 20   Ja: 20   Nein: 0 
 
 
Nr. 46 
Verschiedenes 
 
- Der Erste Bürgermeister informiert: 



Zahl der Gemeinderatsmitglieder: 21 
Sitzungstag: 26.05.2020 
Es wurden alle nach Vorschrift geladen. Die Sitzung war öffentlich.   

37 

 

-- Die Sitzung der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft Saal a.d.Donau 
findet am 02.06.2020 um 18:30 Uhr statt. 

-- Die Sitzung der Schulverbandsversammlung des Schulverbandes Mittelschule Saal 
a.d.Donau findet am 04.06.2020 um 19:00 Uhr statt. 

-- Die Sitzung des Finanzausschusses der Gemeinde Saal a.d.Donau findet am 10.06.2020 
um 18:30 Uhr statt. 

-- Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist am 16.06.2020 geplant.  
-- Die Sitzung bezüglich Handwerkerhof findet frühestens am 14.07. statt mit der Prüfung der 

eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der zweiten Auslegung und 
Behördenbeteiligung. 

-- Zur Renaturierung des Feckinger Bachs kamen mehrere Anfragen. Die für März geplante 
Informationsveranstaltung musste Corona-bedingt abgesagt werden. Sobald das 
Versammlungsverbot aufgehoben ist, wird man diese in Zusammenarbeit mit dem VöF 
nachholen. 

-- Für das mögliche Baugebiet „Bodenfeld“ wurde mit den Eigentümern gesprochen. Aktuell 
ist ein Eigentümer an der Entwicklung eines Baugebietes interessiert. Weitere Gespräche 
des Bürgermeisters folgen.  

-- Am Bahnhofsvorplatz wurde mit finanzieller Beteiligung der Gemeinde Saal a.d.Donau eine 
digitale Anzeige für Busse und Züge installiert 

-- Zum 01.09.2020 beginnt die Ausbildung einer Fachangestellten für Bäderbetriebe. 
-- Ende September wird die Asylunterkunft am Ringweg vermutlich geschlossen, das 

Landratsamt sucht nach Wohnungen für die jetzigen Bewohner. 
-- Die Vorbereitungen für eine mögliche Öffnung des Felsenbades sind getroffen. Derzeit wird 

geprüft, in welchem Rahmen dies erfolgen kann. 
-- Für die Ortssprecherwahl in Teuerting wurden die erforderlichen Unterschriften gesammelt.  
-- Der Freistaat Bayern gewährt einen Extrazuschuss von 50 € pro Monat im Zeitraum April 

bis Juni für Kita-Kinder. Die Gemeinde Saal verzichtet auf die Erhebung von 
Kindergartengebühren von April bis Juni. 

- GRM Marxreiter bemängelt, dass die Bekanntmachung bzgl. HQ100 nur auf der 
Internetseite der Gemeinde zu finden sei und ist der Meinung, dies hätte in der Presse 
bekannt gegeben werden müssen. 

 Hierzu erklärt der Erste Bürgermeister, dass die Bekanntmachung auch im Schaukasten 
der Gemeinde zu finden sei. Bekanntmachungen in der Presse seien kostenpflichtig und im 
genannten Fall Aufgabe des Landratsamtes. 

- GRM Ludwig erinnert an den Geschäftsverteilungsplan für die Gemeinderäte. 
- Geschäftsleiter Zeitler gibt auf Nachfrage von GRM Wolter Auskunft über die derzeitige 

Schulbusregelung. 
 
GRM Schlachtmeier verlässt den Sitzungssaal. 
 
- GRM Russ möchte eine Auskunft über die weitere Vorgehensweise zur 

Trinkwasserversorgung und zum Brunnen Mitterfecking. 
 Die Wasserversorgung im Bereich der Wasserversorgung Mitterfecking laufe zur Zeit zu 

100% über die Hopfenbachtal-Gruppe, so der Erste Bürgermeister. Der Brunnen 
Mitterfecking musste aufgrund Belastung mit coliformen Bakterien vom Netz genommen 
werden. Zudem sei der Hochbehälter schadhaft. Brunnen und Hochbehälter müssten vor 
einer Wiederinbetriebnahme umfangreich saniert werden. 

- Auf Nachfrage von GRM Schwikowski berichtet der Erste Bürgermeister, dass es sich bei 
der „Mulde“ nahe vom Vereinsheim des Theaterspielkreises um ein Biotop als 
Ausgleichsfläche des Zweckverbands Häfen im Landkreis Kelheim handelt. 

- Der Verursacher des Schadens, welcher das „Willkommensschild“ in Untersaal 
beschädigte, konnte ermittelt werden. Der Schaden wurde beglichen und ein neues Schild 
ist beauftragt, berichtet der Erste Bürgermeister auf Nachfrage von GRM Schwikowski. 

 
Ohne Beschluss: Anwesend: 19 
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B) Nichtöffentlicher Teil 
 
 XXX 
 
 
 
gez. gez. 
Christian Nerb Tobias Zeitler 
Erster Bürgermeister Niederschriftführer 


